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Gemeinde 
Gutenzell-Hürbel 

 
 
 
 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.03.2024 
 
TOP 11 Errichtung eines Mobilfunkmasts in Hürbel; Abschluss eines Vertrages mit der 

DFMG Deutsche Funkturm GmbH 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Gemeinderat hat sich in der öffentlichen Sitzung am 19.02.2024 erneut mit dem Thema 
„Standort für den neuen Mobilfunkmast“ beschäftigt. Es wurde beschlossen, diesen beim „Sonder-
gebiet Stockäcker“ zu errichten.  
 
Die DFMG Deutsche Funkturm GmbH hat zwischenzeitlich den dazugehörigen Vertragsentwurf 
erstellt und der Verwaltung zukommen lassen. Dieser ist nun vom Gemeinderat zu beschließen.  
 
 
 
Wichtigste Vertragsinhalte 
 
 Der Abschluss des Mietvertrages erfolgt auf 15 Jahre (Festlaufzeit). 
 Die DFMG ist berechtigt, die Verlängerung der Festlaufzeit 3 mal um 5 Jahre verlangen zu kön-

nen (Option). 
 Nach Ablauf der Festlaufzeit verlängert sich der Mietvertrag um jeweils 2 Jahre, wenn er nicht 

von einer Partei mit einer Frist von 18 Monaten zum Ablauf der Festlaufzeit oder der verlänger-
ten Vertragslaufzeit gekündigt wird. 

 Bis zum Baubeginn erhält der Vermieter ein monatliches Entgelt für die Bereitstellung der Miet-
sache in Höhe von 100 Euro netto. 

 Ab der Errichtung der Anlage erhält der Vermieter ein monatliches Entgelt in Höhe von 250 Eu-
ro netto 

 
 
 
Haftungsfragen 
 
Das mehrfach angesprochene Thema „Haftung“ ist in dem Vertrag wie folgt geregelt:  
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Aufgrund Hinweise aus einer Bürgerfragestunde wurde speziell für den Vertrag in Hürbel der fol-
gende Passus zusätzlich mitaufgenommen: 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden „Mietvertrag zwischen der Gemeinde Gutenzell-Hürbel 
und der DFMG Deutsche Funkturm GmbH zur Errichtung einer Funkübertragungsstelle auf dem 
Flurstück 736 auf Gemarkung Hürbel“ zu.  
 
 


